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§ 53 BBG Verarbeitung von Daten
 BBG - Bundesbehindertengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.12.2022

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch Art. 31 Z 8, BGBl. I Nr. 32/2018)

Stammdaten der Behindertenpassinhaber, einschließlich antragsstellende Personen (§§ 40 ), Beratung suchende

Menschen mit Behinderung (§§ 14 und 17), Förderungswerber (§§ 22 und 33) und Personen, denen Sach- oder

Geldleistungen im Rahmen von Projekten gemäß § 33 gewährt werden:

1. 1.

(Anm.: Abs. 3a aufgehoben durch Art. 31 Z 13, BGBl. I Nr. 32/2018)

1. (4) Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, die Sozialversicherungsträger und

das Arbeitsmarktservice dürfen nach gesetzlichen Vorschriften verarbeitete Daten des eigenen staatlichen

Tätigkeitsbereichs, verknüpft mit dem verschlüsselten bereichspezifischen Personenkennzeichen „Amtliche

Statistik“ der Bundesanstalt Statistik Österreich zum Zweck der Zusammenführung mit Daten betreffend

Menschen mit Behinderungen und der nachfolgenden wissenschaftlichen oder statistischen Auswertung

übermitteln. Eine Rückübermittlung zusammengeführter indirekt personenbezogener Daten oder die

Rückführung auf einen direkten Personenbezug darf nicht erfolgen. Die Bundesanstalt erstellt die

wissenschaftlichen oder statistischen Auswertungen nach Beauftragung durch den Bundesminister für

Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. Die Bundesanstalt erbringt ihre Leistungen nach diesem

Bundesgesetz gegen Kostenersatz gemäß § 32 Abs. 4 Z 2 des Bundesstatistikgesetzes 2000. Die gemäß

diesem Absatz übermittelten und für Zwecke wissenschaftlicher oder statistischer Auswertungen

zusammengeführten indirekt personenbezogenen Daten sind nach drei Jahren jedenfalls zu löschen.
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